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Energie-Emissions-Charakteristik

	
	Parameter
	Einheit
	Gezeichnete Werte*
	Anforderungen für „ das Zeichen ökologischer Sicherheit 

	Energetische Effektivität
	Relative Belastung

(bezüglich der Leistung)
	%
	100 + 15
	--

	
	Thermischer Wirkungsgrad
	%
	94,1÷ 99,2 *) 
	> 78

	Konzentration
	CO
	mg/m3
	80÷ 330 **)
	< 3000

	
	SO2
	mg/m3
	220÷ 550 **)
	< 1000

	
	NO2
	mg/m3
	245÷ 550 **)
	< 600

	
	Staub
	mg/m3
	40÷ 140 **)
	< 150

	
	Organische Verschmutzungen (TOC)
	mg/m3
	30÷ 90 **)
	< 100

	
	16 WWA nach EPA
	mg/m3
	0,3÷ 1,8 **)
	< 5

	
	B[a]P
	mg/m3
	5,3÷ 93,8 **)
	< 100


Das System vom Typ Retortenbrenner PPS erfüllt die Kriterien für den ökologischen Energiestandard, der für Heizanlagen mit Kleinleistung für feste Brennstoffe gilt, vorausgesetzt, dass der Brenner in einer Kesselanlage, die einen ordnungsgemäßen Verlauf des Verbrennungsprozesses im Bereich der Minimierung von Energieverlusten gewährleistet, eingesetzt wird.

*) 
Die Verbrennungsleistung ist ohne Berücksichtigung physischen Brennverlusts angegeben.

**)
Die Emissionskennzahlen sind für die Kesselanlagen, die mit den vorgenannten Retortenbrennern zusammenarbeiten, wobei eine Organisation des Verbrennungsprozesses mit einer Leistung von 79,7÷ 86,4% gewährleistet wird. 

Das Zeugnis gilt für 3 Jahre. 
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*) 
Festgelegte Werte durch das Laborteam des Instituts für Chemische Kohlenverarbeitung (IChPW), das über die Akkreditierung Nr. AB 081 des Polnischen Zentrums für Akkreditierungen (PCA) in Warschau im Bereich der Energie-Emissions-Bewertung von festen Brennstoffen, Biomassen und Heizanlagen verfügt.

Konformitätserklärung

für die Erzeugnisse 

mit Normen, die zur pflichtmäßigen Verwendung eingeführt sind, und

mit Anforderungen, die durch bestimmte Vorschriften festgelegt sind

MASCHINEN / Art. 215 u. 217 Abs. 1 und 2 des Arbeitsgesetzbuches

KONSTRUKTIONSTYP DER ANLAGE

Bezeichnung: AUFGABEVORRICHTUNG FÜR FESTE BRENNSTOFFE VOM TYP 

PPS-17, PPS-25, PPS-50, PPS-75, PPS-100, PPS-150, PPS-300

ANZAHL:
…. Stück
Hersteller: 
PANCERPOL GbR. – ul. Szalasowizna 22, 42-530 Dabrowa Gornicza

Folgende polnische Normen werden angewandt:

	PN 87/M –82302
	PN – EN 418
	PN – EN 1050
	PN – EN 60310 - 3

	PN 71/H - 97053
	PN – EN 547 – 2
	PN – EN ISO 3747
	PN – EN 60529

	PN 88/H – 84020
	PN – EN 547 – 3
	PN – EN ISO 9614 - 1
	PN – EN 60691

	PN 75/H – 84019
	PN – EN 563
	PN – EN 12809
	PN – EN 60695 –1-1

	PN 84/E – 01200
	PN – EN 614 – 1
	PN – EN 34452
	PN – EN 60799

	PN 77/ H-85023
	PN – EN 614 – 2
	PN – EN 50081 - 1
	PN – EN 60947

	PN 86/M – 82175
	PN – EN 617
	PN – EN 50082 - 1
	PN – EN 61000-3-2

	PN 78/M- 82005
	PN – EN 618
	PN – EN 50347
	PN – EN 61000-3-3

	PN 70/M- 02001
	PN – EN 746-1
	PN – EN 60034-5
	PN – EN 61000-6-1

	PN 74/M- 82105
	PN – EN 746-2
	PN – EN 60034-6
	PN – EN 61029-1

	PN 72/H- 84018
	PN – EN 842
	PN – EN 60034-7
	PN – EN 61140

	PN 75/M- 82144
	PN – EN 894-1
	PN – EN 60034-8
	PN – EN 61310-1

	PN 86/M- 82175
	PN – EN 894-2
	PN – EN 60034-9
	PN – EN 61310-2

	PN 89/M-01134
	PN – EN 894-3
	PN – EN 60034-12
	PN – EN 61310-3

	PN – EN 292-1
	PN – EN 954-1
	PN – EN 60204-1
	PN – EN 1561:2000

	PN – EN 292 -2
	PN – EN 981
	PN – EN 60310-1
	PN – 89/H - 01565

	PN – EN 303 - 5
	PN – EN 1037
	PN – EN 60310-2
	PN – ISO 8062:199

	PN – ISI 8062:1997/Ap1:1998
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Betriebs- und Bedienungsanweisung der Aufgabevorrichtung für den festen Brennstoff vom Typ PPS mit Leistungen von 17 – 300 kW

1. Hergestellte Versionen der Aufgabevorrichtung

Abhängig von der Heizleistung des Kessels sind vier Grundversionen der Aufgabevorrichtung

für den Brennstoff zu unterscheiden, insbesondere:

· PPS 17 kW

· PPS 25 kW

· PPS 50 kW

· PPS 75 kW
· PPS 100 kW

· PPS 150 kW

· PPS 300 kW
2. Anwendungsbereich und Eigenschaften der Aufgabevorrichtung

Die Aufgabevorrichtungen für den festen Brennstoff vom Typ PPS sind für den Betrieb mit

bestimmten Brennstoffgattungen vorbereitet. Es sind die Hinweise für die

Brennstoffparameter unter sonstigem Garantieverlust für die gelieferte Armatur zu beachten! 

2.1. Hinweise für den einzusetzenden Brennstoff

2.1.1. Obergrenze der Brennstoffkörnung

Die maximale Kohlenkorngröße darf nicht mehr als 25 mm betragen. 

2.1.2. Verkokungsfähigkeiten der Kohle

Es dürfen Kohlen mit niedrigen bzw. mittleren Verkokungsfähigkeiten, wie es beim Typ 

31 bzw. 32 der Fall ist, eingesetzt werden und zwar mit einem Gehalt an flüchtigen Teilen von über 

30%. Der Einsatz von Kohle des Typs 33 (verkokend) und des Typs 34 (stark 

verkokend) wird nicht empfohlen. Auch der Einsatz von sonstigen Brennstoffen wie Koks,

Anthrazit, Briketts bzw. Braunkohle ist ohne vorherige Absprache mit dem Hersteller

verboten (die Aufgabevorrichtungen müssen dann über eine Sonderkonstruktion verfügen).

Der jeweilige Typ der einzusetzenden Kohle soll die Körnung von 25 mm nicht

überschreiten! 

2.1.3 Maximale Menge an Feinkohle in der Kohle ist auf die folgenden Werte beschränkt:

Die maximale Feinkohlemenge, die einen Sieb von 1/8“ passiert, beträgt:

* für Typ 31 (nur für die klassifizierten Kohlen) 


bis 20%. 

* für Typ 32 (nur für die klassifizierten nichtverkokenden Kohlen) 
bis 20%.

* für die sonstigen Kohlentypen bzw. -gattungen


bis 10%

2.1.4. Max. Feuchtigkeit





bis 10%!!!
Dies ist ein absolut führender Parameter für den einzusetzenden Brennstoff. Die Verbrennung 

von Kohle ist ziemlich erschwert, wenn in der Kohle ein übermäßiges Verhältnis an nasser

Feinkohle enthalten ist. Enthält die Kohle mehr als 10% (bis 15%) Feuchtigkeit, dann soll der

Gehalt an Feinkohle nicht mehr als 15% betragen.

ACHTUNG: Kohlen mit über 30% Feinkohle und über 10% Feuchtigkeit sind überhaupt

nicht empfehlenswert.

2.1.5 Prozentueller Gehalt an Asche




bis 15%

2.1.6. Temperatur der Ascheverschmelzung (Fliesspunkt) 

* für Typ 31 und einen Teil vom Typ 32/1 

nicht weniger als 1200°C 

* für einen Teil vom Typ 32/2

 

nicht weniger als 1250°C 

* für die sonstigen Gruppen 



nicht weniger als 1350°C

2.2. Allgemeine Empfehlungen an die Auswahl von Kohlentyp und -gattung

2.2.1. Die richtige Auswahl von Kohlentyp und -gattung gewährleistet: 

· störungsfreien Betrieb von Aufgabevorrichtung und Kessel

· höhere Leistungsfähigkeit des Retortenbetriebs sowie Brennstoffersparnisse bis zu 15% im Vergleich mit weniger qualitativem Brennstoff

· Emissionsreduktion von chemischen Schadstoffen in die Luft. 

2.2.2. Empfohlene Kohlenhersteller und -gattungen:

· KWK „Kazimierz Juliusz“, Adresse: 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, Tel.: 032/3681051 – Typ 31-2

· ZG „Piekary” sp. z o.o., Adresse: 41-940 Piekary Sl., ul. Gen.J.Zietka, Tel.: 032/2871051 – Typ 31-2

3. Technische Daten

3.1. Abmessungen der Aufgabevorrichtungen

Die Abmessungen einzelner Aufgabevorrichtungen entnehmen Sie der Tabelle 1, die zusammen mit

der Abbildung 1 beachtet werden soll. 

Tabelle 1

	Typ der Aufgabevorrichtung
	PPS 17
	PPS 25
	PPS 50
	PPS 75
	PPS 100

	Kessel-Nennleistung (kW) 
	17
	25
	50
	75
	100

	Leistungsregelung (kW)
	15-19
	20-28
	30-50
	50-80
	100-150

	Typ des Getriebemotors
	SK1SI50/1SI31F-IEC56-SEMKG-56-4C1T


	SK1SI50/1SI31F-IEC63-SEMKG-63-4C2T

	Abmessungen (mm)
	

	L = Długość (mm) 
	820
	1030
	1110/1130
	1360
	1460

	L1 mm
	240
	280
	320
	400
	500

	L2 mm
	240
	240
	240
	240
	240

	L3 mm
	290/250
	320
	320
	480
	510

	L4 mm
	210
	240
	240/270
	340
	380

	L5 mm
	210
	210
	210
	210
	210

	L6 mm
	150
	150
	150
	150
	150

	H = Wysokość (mm)
	60
	60
	60
	60
	60

	H1 mm
	200
	300
	300
	300
	340

	H2 mm
	190
	250
	265
	310
	360

	H3 mm
	260
	280
	290
	290
	360

	H4 mm
	250
	270
	280
	280
	350

	H5 mm
	190
	190
	190
	190
	190

	H6 mm
	140
	140
	140
	140
	140

	H7 mm
	220
	220
	220
	220
	220

	H8 mm
	300
	200
	200
	200
	240


Abmessungen für Anschlussflansche und Öffnungsabstände auf dem jeweiligen Flansch entnehmen

Sie der Tabelle 2, die zusammen mit der Abbildung 2 beachtet werden soll.

Tabelle 2

	Größe / Leistung
	25 kW
	50 kW
	75 kW
	100-150 kW

	L = Długość (mm)
	250
	310
	360
	410

	L1 mm
	180
	180
	230
	385

	L2 mm
	68
	68
	95
	90

	L3 mm
	85
	85
	125
	120

	L4 mm
	x
	X
	335
	385

	H = Wysokość (mm)
	330
	330
	335
	380

	H1 mm
	350
	350
	360
	405

	H2 mm
	35
	35
	75
	80

	H3 mm
	45
	45
	70
	90

	H4 mm
	70
	70
	40
	50

	Średnica (d1) (d2) mm
	13
	13
	13
	13

	d3
	M6
	M6
	M6
	M6


3.2. Technische Daten für Getriebemotoren

Technische Daten für Getriebemotoren entnehmen Sie der Tabelle 3. 

Tabelle 3

	Typ des Getriebemotors
	SK1SI50/1SI31F-JEC56-SEMKG-56-4C1T
	SK1SI50/1SI31F-JEC56-SEMKG-56-4C1T
	SEMKG56-4C2/75/CFRD30/50F
	SK1SI50/1SI31F-IEC63-SEMKG-63-4C2T
	SK1SI50/1SI31F-IEC63-SEMKG-63-4C2T

	Verwendung zum Augeber mit der Leistung von:
	17 kW
	25 kW i 50 kW 
	25 kW i 50 kW
	75 kW
	100 kW

	Stromversorgung
	230 / 400 V, 50 Hz
	230 V, 50 Hz
	230 V, 50 Hz
	230 V, 50 Hz
	230V, 50 Hz

	Motorleistung (kW)
	0.09
	0.09
	0.09
	0,18
	0.18

	Reduktion und
	2400
	1250
	1200
	900
	450

	Ausgang-Drehgeschwindigkeit (U/min)
	0,57
	1,1
	1,2
	1,5
	2,9

	Schutzklasse, Isolierungsklasse, Betriebsart
	IP 55, F, S1
	IP 54, F, S1
	IP 54, F, S1
	IP 54, F, S1
	IP 54, F, S1

	Betriebsöl
	ISO GV680
	ISO GV680
	ISO GV680
	ISO GV680
	ISO GV680

	Sicherung
	Thermisch
	thermisch
	thermisch
	thermisch
	thermisch


3.3. Technische Daten der Lüfter

Für die einzelnen Typen der Aufgabevorrichtungen ist der Einsatz von folgenden Typen der

Anblaslüfter empfohlen:

· Aufgeberleistung 17 kW – Lüfter vom Typ WBS 6A bzw. WBS 7 (Hersteller: „KONWEKTOR“, Lipno) empfohlen

· Aufgeberleistung 25 kW – Lüfter vom Typ WBS 6A bzw. WBS 7 (Hersteller: „KONWEKTOR“, Lipno) empfohlen

· Aufgeberleistung 50 kW – Lüfter vom Typ WBS 6A (Hersteller: „KONWEKTOR“, Lipno) empfohlen 

· Aufgeberleistung 75 kW – Lüfter vom Typ WBS 6 (Hersteller: „KONWEKTOR“, Lipno) empfohlen

· Aufgeberleistung 100 kW – Lüfter vom Typ WBS-2 (Hersteller: „KONWEKTOR“, Lipno), HOTNET 102 (Hersteller: „FOSTER“) empfohlen.

ACHTUNG:

1. Verteilung und Größe der Öffnungen auf der Hauptplatte entsprechen den Abmessungen der Anschlussflansche der vorgenanten Lüfter. 

2. Alle Lüfter sollen mit Schirmen zur Ermöglichung der Regulierung der Luftströme ausgestattet werden. 

4. Beschreibung der Aufgabevorrichtung

4.1. Konstruktion des Getriebemotors und der Schnecke

Der Getriebemotor mit Elektromotor mit den Parametern nach Daten aus Tabelle 3. Die äußeren Teile

des Getriebemotors (Gehäuse), wie auch die Motorhaube, sind aus Aluminium hergestellt. Die

Getriebemotoren werden werkseitig mit Synthetiköl befüllt, das während der gesamten Betriebszeit

nicht ausgetauscht werden muss. Der Getriebemotor verbindet mit dem Schneckenförderer eine 

Kupplung, in der ein Sicherheitskeil die Rolle des Schutzmechanismus vor Beschädigung bei

Schneckenversperrung übernimmt. Die Schnecke dient dem Kohletransport aus dem Vorratsbehälter

zum Unterteil der Retorte.

4.2. Konstruktion der Retorte

Die Retorte, mit entsprechend angebrachten Düsen der Primärluft bildet einen monolithischen Knoten.

Die Retortendüsen, durch die die Primärluft zugeströmt wird, sind aus Gusseisen hergestellt.

4.3. Das Schwenkfenster

Die Höhe der Aufhängung vom Schwenkfenster wird vom Kesselhersteller bestimmt. Üblicherweise

wird das Schwenkfenster in folgender Lage gestellt:

· für Retorte 17 kW u. 25 kW 
- mindestens 15 cm

· für Retorte 50 kW 

- mindestens 15 cm

· für Retorte 75 kW 

- mindestens 20 cm

· für Retorte 100 kW 

- mindestens 20 cm

über dem oberen Retortenrand. 

Das Schwenkfenster soll auf einem hitzebeständigen Stab Ø 10 aufgehängt werden.

Das Schwenkfenster hat folgende Funktionen:

· Aufrechterhaltung der Flamme in der Retorte, 

· Flammenspaltung auf Mantelwärmetauscher

4.3.1. 

ACHTUNG: Der Einsatz der verkokenden Kohlen führt zu schnellerem Verschleiß des

Schwenkfensters sowie anderer Gussteile der Aufgabevorrichtung. 

5. Installation der Aufgabevorrichtung im Kessel und Anlauf

5.1. Montage der Aufgabevorrichtung

Die Installation der Aufgabevorrichtung im Kessel kann ausschließlich von einer zur Montage bzw.

Instandsetzung der Energieanlagen berechtigten Montagegruppe durchgeführt werden. Die

Ausführung der Montage durch die unbefugten Personen kann zum Verlust der Garantierechte führen.

Während der Montage sind folgende Vorgänge besonders zu beachten:

5.1.1. Die Schneckenwelle ist genau zu nivellieren. 

5.1.2. Alle Schraubverbindungen sind zu prüfen und gut nachzuziehen, damit sie während des Betriebs   nicht lose werden.

5.1.3. Der Elektromotor ist ordnungemäß anzuschließen und vor der Montage des Kohlebehälters zu

prüfen, ob die Drehrichtung der Schnecke stimmt.

5.1.4. Bei der Montage der Aufgabevorrichtung ist die Feuerungsplatte mit Luftkammer mit

hitzebeständigem Silikon mit einer Temperaturbeständigkeit von 1500°C gemäss Abb. 1 nachzudichten. 

5.1.5. Montage sowie Austausch der Sicherung der Überlastungskupplung

Als Sicherung der Überlastungskupplung zur Begrenzung des Drehmoments bis 125 Nm gilt der

handelsübliche Splint aus verzinktem Stahl. 

Splintmaterial: Schraube M5 (Güte 5.8)

Dem Getriebemotor sind 2 Splintstücke beigelegt. 

5.2. Anlauf der Aufgabevorrichtung

ACHTUNG: Nullstart des Kessels darf ausschließlich von einem Serviceteam mit

Entsprechenden Befugnisse und unter der Bedingung der detaillierten Eintragung in das

Garantiebuch des Kessels vorgenommen werden. Ein Ausnahmefall von dieser Regel bedarf einer

von beiden Parteien schriftlich verfassten Übereinstimmung. 

5.2.1. Prüfung der Kohlenaufgabe durch die Vorrichtung durch Einstellung des Steuergeräts auf

Kesselinbetriebnahme bis zum Befüllen der Retorte. 

5.2.2 Prüfung der Lage der Kohlekegelspitze in der Retorte – korrekt ist die zentrische Lage im

Verhältnis zur geometrischen Retortenmitte.

5.2.3. Experimentale Prüfung, ob die aufgegebene Kohlenmenge der Heizleistung des Kessels entspricht. 

5.2.4. Prüfung der Funktionstüchtigkeit des Steuerpults – Einstellung der Richtzeit für die Brennstoffaufgabe (t1) und die Nachbrennzeit (t2), solange die Aufgabevorrichtung ausgeschaltet ist. Die richtige Auswahl dieser Größen gewährt eine ökonomische Kohleverbrennung in der Retorte. 

5.2.5. Vertrautmachen des Bedienpersonals mit der Vorrichtung.

5.2.6. Der Nullstart soll durch Eintragung in das Garantiebuch des Kessels bestätigt werden.

ACHTUNG: 

A) Beim Nullstart ist die Einstellung des Koeffizienten für Falschluft angebracht, damit der nichtökonomische Anlagenbetrieb und vorzeitiger Verschleiß der Vorrichtungsteile wie Gussdüsen (beim allzu großen Luftüberschuss) vermieden werden kann. Die Details zur Regulierung enthält die Bedienungsanweisung für den jeweiligen Kessel. 

B) Die eingestellten Parameter mittels Abgasanalysegerät sind zu überwachen, wobei die variablen Parameter der zugeführten Kohle zu prüfen sind. Die Regulierung des Kesselbetriebs erfolgt nach der Bedienungsanweisung des jeweiligen Kessels. 

5.3. Betrieb der Aufgabevorrichtung

Während des Betriebs der Aufgabevorrichtung sind folgende Punkte zu beachten: 

5.3.1 Die Luftmenge, die vom Anblaslüfter geliefert wird, soll an die Intensität der Kohleverbrennung in der Retorte angepasst werden.

5.3.2. Vor allem sind Feuerbild und -zustand in der Feuerung zu beobachten. 

· Roter Feuerrauch bedeutet, dass die Luftzuführung allzu gering ist.

· Weißer Feuerrauch bedeutet, dass die Luftzuführung allzu groß ist 

· Richtiges Feuer ist dann gegeben, wenn wir eine klare, gelbintensive Flamme beobachten. 

5.3.3. Korrekturen der anormalen Betriebszustände der Feuerung. 

5.3.3.1. Flaches Feuer

Erscheinungen – sehr flaches Feuer in der Retorte mit einer weißen, deutlich hellgelben Flamme, Klinker bei Düsen, niedrige CO2-Ablesewerte am Messgerät. 

Ursache – zu niedrige prozentuelle Einstellung der Kohleströmung im Verhältnis zum eingestellten Luftanblasen. 

Vorbeugungsmaßnahmen –Kohlenströmung erhöhen, eventuell die primäre Luftströmung vermindern und zwar durch Abdrosseln der Luftanblasung. 

5.3.3.2 Tiefes Bett

Erscheinungen – sehr tiefes Bett – vom Unterbett gerechnet, eine gewisse Menge vom tief abgelagerten Klinker. 

Ursache – übermäßige Kohleaufgabe im Verhältnis zur eingestellten Luft, eventuell unzureichende periodische Feuerungsreinigung. 

Vorbeugungsmaßnahmen:

· Die Einstellung der Kohleneinspeisung um 5 bis 10 % vermindern, Klinker beseitigen und die Feuerbasis gegen die brennende Kohle nivellieren. 

· Zeigt die vorgenante Korrektur keine Wirkung, ist die Rückkehr zu den vorherigen Einstellungen vorzunehmen. 

· Bei wiederholtem Fall ist die Anblasung, d.h. die primäre Luftströmung, zu vergrößern.

ACHTUNG: Die Einstellungen um nicht mehr als 5  bis 10 % einmalig, um die richtigen Einstellungen nicht falsch zu justieren. 

5.3.3.3. Geöffnetes Feuer, aber unverbrannte Kohleteilchen

Erscheinungen – gutes „geöffnetes“ Feuer, aber die Betthöhe mit brennender Kohle eher gering, niedrige CO2 -Ablesewerte am Messgerät, Klinker mit kleinen roten Kohlchen (Einschlüsse). 

Ursache – Unterschubrost wird allzu oft gereinigt.

Vorbeugungsmaßnahmen: die Reinigungsfrequenz mindern, um die Bildung von größerem Volumen der brennenden Kohle sowie Höhesteigerung vom Verbrennungsbett (20-30 cm) zu ermöglichen. 

6. Bedienungsanweisung der Aufgabevorrichtung für den Betreiber 

6.1. Wöchentliche Bedienung

6.1.1. Die Feuertür ist zu öffnen und der Flammenzustand zu prüfen. Es ist nach Hinweisen aus dem Abschnitt 5.3 „Betrieb der Aufgabevorrichtung“ vorzugehen, um die anormalen Zustände zu erkennen. 

6.1.2. Von Zeit zu Zeit ist die Schlacke zu beseitigen, wenn sie in der Kesselfeuerung zu üppig vorkommt. Dabei sind die im Voraus genannten Hinweise sowie die Notwendigkeit der richtigen Regulierung des Verhältnisses zwischen Kohlenmasse und Luftanblasung zu beachten. Bei ständigem Auftreten der Schlacke ist zu prüfen, ob der Kohletyp der empfohlenen Charakteristik entspricht. 

6.1.3. Die Kohlehöhe im Bunker ist zu prüfen. 

ACHTUNG: Wenn der Betreiber etwaige Fragen zum Betrieb der Aufgabevorrichtung hat, wenden Sie bitte sich an die Firma PANCERPOL in Dabrowa Gornicza, ul. Szalasowizna 22, Tel.: (032) 261 04 15.

6.2. Monatliche Bedienung

Über die Tätigkeiten aus der wöchentlichen Bedienung ist Folgendes durchzuführen:

6.2.1. Aufsammlungen von Schlackeresten in der Retorte sind zu prüfen, eventuell ist der Kessel auszulöschen und die Retorte zu reinigen. 

6.2.2. Es ist zu prüfen, ob es in dem Kohlebunker und der Schirmrohr der Aufgabevorrichtung keine Aufschüttung von Kohlestaub bzw. sonstiger Überreste aufgetreten ist. Diese sind dann ggf. zu beseitigen.

6.2.3. Der Zustand der Luftdüsen sowie die Durchlassfähigkeit der Abluftöffnungen ist zu prüfen.

ACHTUNG: Die Maßnahmen 6.2.1. bis 6.2.2. sind auch nach dem Ende der Heizperiode unbedingt durchzuführen. 

6.3. Betriebliche Abstellung der Aufgabevorrichtung – Bemerkungen

Wird der Kessel einschl. der Aufgabevorrichtung außer Betrieb genommen, sind folgende Maßnahmen unbedingt zu beachten:

6.3.1. Einmal vierteljährlich ist die Schnecke für 15 Minuten in Gang zu setzen. Dadurch wird die Versperrung der Schnecke innerhalb des Rohrs vermieden. 

6.3.2. Das Rohr ist von Kohleresten zu reinigen, der Behälter zu leeren, die Retorte zu säubern. Dazu den Unterdeckel abdrehen und Asche beseitigen. 

6.3.3. Das Getriebemotor einschl. Schnecke ist abzubauen (durch Wegdrehen der vier Schrauben M8), von der „Schnecke“ zu trennen (durch Herausziehen vom Sicherheitssplint), den Schneckenkern und die innere Hülse vom Getriebemotor mit festem Lagerfett zu schmieren, um einem Einfressen beider Komponenten (Getriebemotor und Schnecke) vorzubeugen. 

7. Wartung der Aufgabevorrichtung

Die Aufgabevorrichtung wurde so ausgelegt, dass sie keine aufwendige Wartung benötigt. Von Zeit zu Zeit ist die Vorrichtung zu entstauben bzw. die Kohlereste oder Asche zu beseitigen. Die Motorhaube ist regelmäßig zu reinigen. Da die Getriebemotoren mit Synthetiköl für die gesamte Betriebsperiode befüllt sind, bedürfen sie eigentlich keiner speziellen Wartung nebst Außenreinigung. Für die Reinigungsarbeiten sind keine Lösungsmittel einzusetzen, da sie die Dichtungsringe und andere Dichtungen beschädigen können. Die Motorwartung erfolgt nach den Technischen Betriebsunterlagen für den Motor.

8. Anweisung für die Entsorgung der Aufgabevorrichtung nach Ablauf der Betriebsdauer

Die Entsorgung einzelner Kesselteile, die aus Metallen hergestellt worden sind, ist durch die befugten Firmen aus der Recyclingbranche durchzuführen. 

9. Störfälle und ihre Reparaturen 

Die möglichen Störfälle und ihre Reparaturen stellt die Tabelle 4 dar. 

10. Normative Vorschriften

1. Kohle-Aufgabevorrichtungen des Typs 17-300 kW als Anlagen für die technologischen Zwecke unterliegen keiner Zertifizierungspflicht (Verordnung des Leiters von PCBA vom 28. März 1997). 

2. Der Hersteller liefert die Konformitätserklärung der Erzeugnisse mit den harmonisierten Normen gemäß dem Gesetz vom 29. August 2003 über die Gesetzesänderung des Bewertungssystems der Konformität sowie Änderung einiger Gesetze (GBl. 170, Pos. 1652 vom 30.09.2003). 

3. Der Antriebsmotor der Aufgabevorrichtung verfügt über die Qualitätsbescheinigung 2.1. mit der Befugnis für seine Kennzeichnung mit dem Sicherheitszeichen B. 

Tabelle 4. Analyse der Probleme für den zuverlässigen Betrieb der Kohle-Aufgabevorrichtung. 

	Störfall
	Auflistung möglicher Ursachen für die Analyse

	Aufgabe-vorrichtung zur Retorte schaltet sich nicht ein
	Fehlende Speisung bzw. Kessel-Steuergerät ausgeschaltet 
	Sicherung des Getriebe-motors angesprochen
	Relais der Über-belastung angesprochen
	Thermischer Motor-ausschalter angesprochen
	
	
	
	
	
	
	

	Schnecken-förderer ist leer (ohne Kohle) 
	
	Sicherung des Getriebe-motors angesprochen
	Relais der Über-belastung angesprochen
	
	Keine Kohle im Bunker oder Kohle über dem Förderer hängen  geblieben
	Abgescherter Sicherungs-keil des Getriebe-motors 
	Schnecken-kupplung vom Getriebe-motor abgetrennt 
	
	
	
	

	Schnecke der Aufgabe-vorrichtung zur Retorte dreht sich nicht, aber das Getriebe-motor läuft
	
	
	
	
	
	Abgescherter Sicherungs-keil des Getriebe-motors 
	Schnecken-kupplung vom Getriebe-motor abgetrennt 
	Schnecke vor Betriebs-ende des Kessels nicht gereinigt 
	
	
	

	Öfters Abscherung vom Sicherungs-keil der Schnecke 
	
	
	
	
	
	Verdrehter Rohrflansch bzw. lose Befestigungs-schrauben
	
	
	Fasche Zentrierung der Stützen des Getriebe-motors gegenüber der  Schnecke 
	Stützen des Getriebe-motors nicht stabil am Bett befestigt
	

	Rauch aus dem Behälter
	
	
	
	
	
	
	
	Verstopfte Zuluft-öffnungen, die in der Kolonne die Retorten dichter machen 
	
	
	

	Angebranntes Ende der Schnecke in der Retorte 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Falsche 

Verbrennungs-regulierung

	Vorbeugungs-maßnahmen
	Speisung und Schalter am Steuerpult prüfen
	Neusetzen bzw. Austausch bei Bedarf
	Neusetzen des

Relais für Über-belastung 
	Schalter prüfen und die Ursache für sein Ansprechen finden
	Kohlestand im Bunker und über den Aufnahme-öffnungen prüfen
	Prüfen und bei Bedarf austauschen
	Kupplungs-einlage austauschen und die Kupplung erneut anschließen
	Schnecke abbauen, reinigen, Hersteller informieren
	Retorte reinigen, Durchlass-fähigkeit der  Öffnungen verbessern 
	Zentrierung der Montage prüfen und ggf. neu zentrieren
	Verbessern

und 

dauerhafte

Befestigung

sichern 


Abb. 1

Aufgabevorrichtung für den festen Brennstoff des Typs PPS

Abb. 2

Aufgabevorrichtung für den festen Brennstoff des Typs PPS

GARANTIEKARTE

Aufgabevorrichtung:

Nummer der Anlage:

Baujahr:

Verkaufsdatum:

Stempel des Verkäufers:

	Datum 

der Instandsetzung
	Umfang 

der Instandsetzung
	Unterschrift

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


....................................................................................................................................................................

Unterschrift der für die Montage verantwortlichen Person

....................................................................................................................................................................

Unterschrift und Stempel der für den Elektroanschluss der Anlage verantwortlichen Person

Garantiebedingungen und Haftung für Produktmängel

1. Die Garantie für die Aufgabevorrichtung gilt für 24 Monate ab der ersten Inbetriebnahme, die durch einem befugten Installateur durchzuführen ist, nicht länger jedoch als 32 Monate nach dem Baujahr. 

2. Den Garantieservice sichert die Firma PANCERPOL. Die Anmeldung der Inbetriebnahme der Vorrichtung unterliegt der Installationsfirma, die für die Montage und Inbetriebnahme zuständig war. Die Garantie schließt die Schrauben, Mutter, Schnur und das Schwenkfenster über der Feuerung aus. Hierbei handelt es ich um natürlich verschließbare Bestandteile und ihr Ersatz ist kostenpflichtig. 

3. Die Garantie gilt nur für diese Aufgabevorrichtungen, die nach dieser Anweisung und den geltenden Vorschriften installiert wurden. 

4. Die Garantie schließt die Instandsetzung und den Ersatz des als mangelhaft anerkannten Bestandteils ein. 

5. Von den Garantiereparaturen sind Schäden und Störungen bei Betrieb der Aufgabevorrichtung infolge nachstehender Umstände ausgeschlossen:

· Unsachgemäße Beförderung (davon auch direkter Transport zum Kesselraum)

· Unsachgemäße Installation

· Anweisungswidrige Wartung

· Anweisungswidriger Betrieb

· Einsatz von einer anderen Sicherung der Überlastungskupplung als unter Ziffer 5.1.5. dieser Anweisung angegeben.

6. Jeweilige Instandsetzungen und Konstruktionsänderungen dürfen ausschließlich von den befugten Servicefirmen durchgeführt werden.

7. Sämtliche eigenwillige Änderungen in der Konstruktion der Aufgabevorrichtung stornieren den Garantievertrag. 

8. Dichtungsmaterialien für die Aufgabevorrichtung, die infolge unsachgemäßer Bedienung, unkorrekten Betriebs und inadäquater Wartung bzw. infolge Einsatzes der falschen Brennstoffgüte, sind von der Garantie ausgeschlossen. 

9. Die Garantiekarte ohne Angabe von Datum, Eintragungen, Unterschriften, Stempel und Fabriknummer ist ungültig. 

10. Berechtigungen aus der gewährten Garantie dürfen lediglich aufgrund der Garantiekarte, die durch einen befugten Installateur zu unterzeichnen ist, der für die Inbetriebnahme der Vorrichtung zuständig war, geltend gemacht werden. 

ACHTUNG: Die Beachtung dieser Anweisung gewährleistet, dass die Aufgabevorrichtung über Jahre hinweg zuverlässig betrieben werden kann. Informationen über die etwaigen werkseitigen Mängel müssen nach der betreffenden Entdeckung in Schriftform unverzüglich übermittelt werden. Andernfalls wird die Instandsetzung als Garantieleistung nicht anerkannt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, etwaige Konstruktionsänderungen, die in Rahmen einer Modernisierung der Aufgabevorrichtung eingeführt werden, in dieser Anweisung nicht zu berücksichtigen.

ACHTUNG: Der Einsatz trockenen Brennmaterials ist geboten. Das Brennmaterial hat unter Bedingungen, die das Trockenwerden ermöglichen, gelagert zu werden. Die chemischen Verbindungen in der Kohle gelten in Verbindung mit Wasser und Wärme als Hauptursache für die Zerstörung des Schneckenförderers in der Aufgabevorrichtung. Eine „Schnecke“, die infolge des Einsatzes nassen Brennmaterials oder durch Nichtbeachtung der Vorgaben aus Ziffer 6 dieser Anweisung beschädigt wird, unterliegt keiner Garantie. 

